Gastspielvertrag / Nutzungsvertrag
zwischen

bremer shakespeare company (bsc)/theaterlabor bremen e.V.(tl)

Schwachhauser Heerstr. 17-
28203 Bremen


und

wird folgender Gastspielvertrag geschlossen:

§ 1
….gastiert mit der Produktion 

auf eigenes unternehmerisches Risiko im Concordia.
Die bsc und das tl stellt zu diesem Zweck ihre Räumlichkeiten im Concordia und ihre technischen Anlagen, soweit sie zur Durchführung dieses Gastspiels benötigt werden, zur Verfügung. Die Aufbauzeiten und die Nutzung vorhandener technischer Infrastruktur richtet sich nach den Absprachen, die anlässlich des Gastspiels getroffen wurden.

§ 2
Das Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten der Concordia und der technischen Einrichtungen gem. § 1 beträgt 350 € pro Tag. Kosten für technisches Personal werden gesondert vereinbart. 

§ 3
Fällt eine Veranstaltung aus Gründen, die die bsc oder tl zu vertreten hat, aus, so entfällt der Entgeltanspruch. 
Bei Ausfall einer Veranstaltung aus Gründen, die beide Seiten nicht zu vertreten haben entfallen wechselseitig alle Ansprüche.

§ 4

Der Veranstalter ist in juristischer, steuerlicher, sicherheitstechnischer und inhaltlicher Hinsicht für die Veranstaltung voll und allein verantwortlich und sorgt für den Erhalt und die Einhaltung sämtlicher erforderlichen, insbesondere bau- und feuerpolizeilichen, gewerberechtlichen und sonstigen Genehmigungen. Er trägt die hierbei möglicherweise entstehenden Kosten und erfüllt notwendige Auflagen. 

Der Veranstalter hat die vermieteten Räumlichkeiten und Anlagen vor Vertragsabschluss besichtigt und erklärt, dass diese für die Durchführung seiner Veranstaltung geeignet und ausreichend sind. 

Dem Veranstalter ist bewusst, dass es zu Geräuschbeeinträchtigungen innerhalb der Concordia aufgrund der Nähe zu dem Schienenverkehr der Deutschen Bahn AG kommen kann.

Die bsc und tl übernehmen weder eine Garantie noch die Verantwortung dafür, dass die vorhandenen Räumlichkeiten und Anlagen, sowie die für den Veranstaltungsbetrieb von bsc und tl vorliegenden Genehmigungen dem Veranstaltungszweck des Veranstalters entsprechen und diesen abdecken.

Die Räume werden im eingerichteten Zustand besenrein überlassen. Sie werden am Tag des Veranstaltungsendes komplett gereinigt (besenrein) und mit unveränderter Einrichtung (auch der technischen Anlagen) persönlich vom Veranstalter wieder an bsc / tl übergeben.

Um anfallende Reinigungsarbeiten kümmert sich der Veranstalter selbstständig. 

Auf-, Ab- oder Umbauarbeiten übernimmt der Veranstalter. Anderes muss mit bsc / tl gesondert vereinbart werden.

Lagermöglichkeiten stehen über die vereinbarte Dauer der Vermietung hinaus nicht zur Verfügung.

Etwaige Beschädigungen oder Diebstähle werden vom Veranstalter sofort ersetzt oder behoben. Für alle im Zusammenhang damit entstehenden Kosten und Folgen kommt allein der Veranstalter auf.

Der Veranstalter sorgt dafür, dass die nicht vertragsgegenständlichen Gebäudeteile, Einrichtungsgegenstände und Gerätschaften nicht benutzt, betreten oder beschädigt werden. Dies gilt auch für nicht abschließbare und gesondert zu sichernde Bereiche, insbesondere für Bühne, technische Einrichtung, Möbel, Einrichtungsgegenstände, Requisiten und Aushänge.

Der Veranstalter trägt die Verkehrssicherungspflicht und hält insoweit bsc / tl von allen Ansprüchen Dritter frei.


§ 5
Jegliche Schadensersatzansprüche gegen bsc oder tl sind ausgeschlossen. Nebenabreden bedürfen der Schriftform, dies gilt nicht für Absprachen gemäß § 1 hinsichtlich der Aufbauzeiten und der Nutzung technischer Einrichtungen. 
Gerichtsstand ist Bremen.

Bremen, den


_________________________________

_______________________ 
bremer shakespeare company / theaterlabor bremen

Veranstalter / 
im Concordia

Schwachhauser Heerstr. 17

28203 Bremen

